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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Techafull 

Fahrradversicherung Comfort 
(FG 12-2022comfort_neova) 

Risikoträger: ELEMENT Insurance AG 

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung  

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes. 

- Abschnitt A1 regelt den Umfang des Versicherungsschutzes.

- Abschnitt A2 regelt den Umfang für das Fahrradzubehör und -gepäck.

- Abschnitt A3 enthält weitere Bestimmungen und besondere Obliegenheiten.

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. 

- Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung.

- Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung.

- Die Abschnitte B3 und B4 enthalten weitere Obliegenheiten und Bestimmungen.

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der 
Versicherungsschein und seine Nachträge. 
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Teil A 

A1 Umfang des Versicherungsschutzes 

A1-1 Versicherte Sachen 

A1-1.1 Versichert ist das im Versicherungsschein und durch Kaufnachweis (Händlerkaufbeleg 
bzw. Privatkaufvertrag im Original, ausgestellt auf den Namen des 
Versicherungsnehmers) bezeichnete Fahrrad oder Pedelec/E-Bike. 

Dazu gehören alle fest mit dem Fahrrad oder Pedelec/E-Bike verbundenen und zur 
Funktion des Fahrrades gehörenden Teile wie Sattel, Lenker, Lampen und 
Gepäckträger sowie das verwendete Schloss.  

A1-1.2 Versicherbar sind ausschließlich privat genutzte Fahrräder und Pedelecs/E-Bikes – 
nachfolgend auch „Fahrrad“ genannt - mit einer limitierten Tretunterstützung oder 
Hilfsmotor mit einer Höchstgeschwindigkeit von maximal 25 km/h und einer 
Motorleistung von maximal 250 Watt, die bei Antragsstellung nicht älter als 5 Jahre 
sind. Berechnungsgrundlage hierfür ist das Rechnungsdatum der ersten 
Verkaufsrechnung (Kaufbeleg).  

A1-1.3 Für lose mit dem Fahrrad verbundenes Zubehör oder Gepäck besteht 
Versicherungsschutz nach Abschnitt A2. 

A1-1.4 Nicht versichert sind: 

(1) Velomobile / vollverkleidete Fahrräder;
(2) Dirt-Bikes;
(3) Eigenbauten;
(4) Fahrräder ohne Händlerkaufbeleg bzw. Privatkaufvertrag im Original;
(5) Fahrräder für die eine Versicherungspflicht besteht;
(6) Gewerblich genutzte Fahrräder;
(7) Umbauten (Fahrräder, bei denen die nachträglich angebrachten oder

ausgetauschten Fahrradteile 20 % des ursprünglichen Händlerverkaufspreises
übersteigen).

A1-2 Versicherte Gefahren und Schäden 

A1-2.1 Beschädigungen 

Wir leisten bei Beschädigungen infolge von: 

(1) Unfall;
(2) Unfall eines Transportmittels (dies gilt nicht für Fahrräder, die bei einem

Transportunternehmen aufgegeben wurden);
(3) Vandalismus (mut- oder böswillige Beschädigung oder Zerstörung durch

unbekannte Dritte);
(4) Fall- oder Sturzschäden;
(5) Brand, Explosion;
(6) Blitzschlag;
(7) Elementargefahren (insbesondere Sturm, Hagel, Überschwemmung, Lawinen

und Erdrutsch);
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(8) Einwirken von Tieren;
(9) Bedienungsfehler/unsachgemäße Handhabung;
(10) Material-, Produktions- und Konstruktionsfehlern nach Ablauf der gesetzlichen

Gewährleistungsfrist von 24 Monaten;
(11) Feuchtigkeitsschäden an Akku, Motor und Steuerungsgeräten;
(12) Elektronikschäden (Kurzschluss, Induktion, Überspannung) an Akku, Motor und

Steuerungsgeräten;
(13) Verschleiß

Beschädigungen infolge von Verschleiß sind nur versichert, wenn das Fahrrad
(inkl. Akku und Motor) zum Schadenzeitpunkt nicht älter als 5 Jahre ist.
Berechnungsgrundlage hierfür ist das Rechnungsdatum der ersten
Verkaufsrechnung des Fahrrades.

Die Kosten für den Austausch des Akkus infolge von Verschleiß werden nur
dann erstattet, wenn die vom Hersteller angegebene technische
Leistungskapazität dauerhaft um 50 % unterschritten wird.

Bei gebrauchten Fahrrädern gilt eine Wartezeit von 6 Monaten, d.h. der
Versicherungsschutz beginnt nach Ablauf von 6 Monaten, gerechnet von dem
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

A1-3 Ausschlüsse 

A1-3.1 Besondere Ausschlüsse 

A1-3.1.1 Nicht versichert sind Verlieren, Stehen- oder Liegenlassen des Fahrrades oder 
Diebstahlschäden. 

A1-3.1.2 Nicht versichert bei Beschädigungen gemäß Ziffer A1-2.1 sind Schäden 

(1) die nicht die Funktion der Sache beeinträchtigen (z. B. Schrammen oder Schäden
an der Lackierung sowie Verschmutzungen);

(2) durch Rost oder Oxidation;
(3) für die ein Dritter vertraglich einzustehen hat als Hersteller, Verkäufer, aus

Reparaturauftrag oder sonstigem vertraglichen Verhältnis;
(4) infolge von Manipulationen des Antriebssystems oder durch nicht fachgerechte

Ein- oder Umbauten sowie unsachgemäßer Reparaturen sowie ungewöhnliche,
insbesondere nicht den Herstellervorgaben entsprechende Verwendung oder
Reinigung des Fahrrades;

(5) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Rebellion, innere Unruhen,
Terrorismus;

(6) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen;

A1-3.2 Allgemeine Ausschlüsse 

Generell nicht versichert sind 

(1) Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt worden sind;
(2) Serienschäden sowie Rückrufaktionen seitens des Herstellers;
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(3) Schäden, die bei der Teilnahme an Radsportveranstaltungen, einschließlich der
dazugehörigen Trainings- und Übungsfahrt sowie bei Fahrten zu Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit entstehen;

(4) Schäden durch Downhill-Fahrten;
(5) Schäden infolge von Fahruntüchtigkeit nach Alkoholkonsum oder Einnahme

anderer berauschender Mittel;
(6) Preissteigernde Umbauten, die dem Versicherer nicht mitgeteilt wurden.

A1-4 Leistungsumfang 

A1-4.1 Entschädigung bei Beschädigung nach A1-2.1 

Wir erstatten die angefallenen, notwendigen Reparaturkosten (Ersatzteile in gleicher 
Art und Güte und Arbeitslohn), die die Funktions- und Verkehrstüchtigkeit 
wiederherstellen, maximal die vereinbarte Versicherungssumme. 

A2 Fahrradzubehör und -gepäck 

A2-1 Versicherte Sachen 

Wir versichern folgendes, lose mit dem Fahrrad verbundenes Fahrradzubehör und 
Gepäck: 

Anhänger, Kartenmaterial, Schloss, Beleuchtung, Kilometerzähler, Schlafsack, Fahrrad-
kompass, Kindersitz, Schleppstange, Fahrradkorb, Kleidung, Spiegel, Fahrradschloss, 
Klingel, Steckschutzblech, Fahrradtasche, Kochgeschirr, Tachometer (keine 
Multifunktionsgeräte), Fahrradwimpel, Luftmatratze, Helm, Luftpumpe, Trinkflasche, 
Hygieneartikel, Reflektor, Werkzeug / Flickzeug, Isomatte, Regenschutzplane, 
Werkzeugtasche, Kartenhalter, Sattelkissen und Zelt. 

A2-2 Versicherte Gefahren und Schäden 

(1) Wir leisten Entschädigung, wenn während des Gebrauchs des versicherten
Fahrrades das transportierte oder angebrachte Fahrradzubehör und -gepäck
durch eine versicherte Gefahr nach A1-2 beschädigt oder zerstört wird. Helme
und Kleidung werden auch dann erstattet, wenn sie während Nutzung des
versicherten Fahrrades beschädigt oder zerstört werden.

(2) Nicht versichert sind Schäden durch Vergessen, Liegen-, Hängen-, Stehenlassen
oder Verlieren, sowie Diebstahlschäden.

A2-3 Leistungsumfang 

Die Entschädigung erfolgt zum Neuwert und ist auf 100 % der Versicherungssumme 
begrenzt.  
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A3 Gemeinsame Regelungen 

A3-1 Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz gilt weltweit. 

A3-2 Regelung zur Versicherungssumme  

(1) Versicherungssumme ist der von Ihnen aufgegebene und im Versicherungsschein
dokumentierte Kaufpreis (Neupreis).

(2) Die Versicherungssumme setzt sich zusammen aus dem Kaufpreis des Fahrrads
(inkl. MwSt.) einschließlich der fest mit dem Fahrrad verbundenen und zur
Funktion gehörenden Teile sowie dem lose mit dem Rad verbundenen Zubehör
und Gepäck gemäß A2-1 zum Zeitpunkt des Erstkaufs.

(3) Kann bei gebrauchten Fahrrädern der Kaufpreis zum Zeitpunkt des Erstkaufs nicht
ermittelt werden, kann abweichend von A3-2 (1) bei gebrauchten Fahrrädern der
Kaufpreis zum Zeitpunkt des Erwerbs als Grundlage der Versicherungssumme
angesetzt werden.

A3-3 Besondere Obliegenheiten 

A3-3.1 Vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Sie sind verpflichtet,  
(1) das versicherte Fahrrad jederzeit nach Vorgabe des Herstellers in einem

ordnungsgemäßen Zustand zu halten;
(2) den Anschaffungsbeleg des versicherten Fahrrades, der etwaigen versicherten

festmontierten Anbauteile sowie des Fahrradzubehörs/-gepäcks für die Dauer
des Versicherungsverhältnisses aufzubewahren;

(3) das versicherte Fahrrad bei der Polizei, beim Fachhändler oder beim Allgemeinen
Deutschen Fahrrad Club e. V. (ADFC) codieren zu lassen, sofern es keine
Rahmennummer hat.

A3-3.2 Nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Sie haben nach Eintritt des Versicherungsfalles 

(1) uns den Schadeneintritt unverzüglich anzuzeigen, unsere Weisungen einzuholen
und zu befolgen sofern dies zumutbar ist;

(2) uns den Anschaffungsbeleg für das versicherte Fahrrad, fest montierter
Anbauteile sowie Fahrradzubehör und -gepäck einzureichen;

(3) Schäden durch strafbare Handlungen unverzüglich der nächsten zuständigen oder
erreichbaren Polizeidienststelle anzuzeigen und uns die polizeiliche
Anzeigebestätigung einzureichen;

(4) uns auf Verlangen jede Auskunft in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zu erteilen
und alle Nachweise zu übersenden, die zur Feststellung des Versicherungsfalles
oder des Umfanges unserer Leistungspflicht erforderlich sind sowie jede
Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der
Entschädigungspflicht zu gestatten;
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(5) alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen könnte
(Schadenminderungspflicht);

(6) uns einen Kostenvoranschlag zur Prüfung vorzulegen, sobald die gesamten
Reparaturkosten voraussichtlich 500 EUR übersteigen.

A3-3.3 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen 

Verletzen Sie eine Obliegenheit nach A3-3.1 oder A3-3.2 vorsätzlich, sind wir von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres 
Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu 
beweisen. 

A3-4 TechnologiePlus 

Sind in einem Versicherungsfall die versicherte Sache oder serienmäßig hierfür her-
gestellte Ersatzteile gleicher Art und Güte nicht mehr zu beziehen, werden die 
Wiederbeschaffungs- bzw. Wiederherstellungskosten für die nächsthöhere am Markt 
noch erhältliche Leistungsklasse bis zu 125 % der Versicherungssumme ersetzt. 

A3-5 Leistungsgarantie 

Werden die der Fahrradversicherung im Neugeschäft für diesen Tarif 
zugrundeliegenden Bedingungen ausschließlich zu Ihrem Vorteil und ohne 
Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch 
für diesen Vertrag. 
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Teil B 

B1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.  

B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode 

B1-2.1 Beitragszahlung  

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge durch laufende Zahlungen monatlich, 
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich im Voraus gezahlt. 

B1-2.2 Versicherungsperiode 

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte 
Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein 
Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.  

B1-3 Fälligkeit des Erstbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

B1-3.1 Fälligkeit des Erstbeitrags 

Der erste Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im 
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt 
unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts.  

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der 
erste Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.  

Zahlen Sie nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.  

Weicht der Versicherungsschein von Ihrem Antrag oder getroffenen Vereinbarungen 
ab, ist der erste Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des 
Versicherungsscheins zu zahlen.  

B1-3.2 Unser Rücktrittsrecht bei Zahlungsverzug 

Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 gezahlt, so können wir vom 
Vertrag zurücktreten, solange Sie die Zahlung nicht veranlasst haben.  

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

B1-3.3 Unsere Leistungsfreiheit  

Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlen, sind wir für einen 
vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung 
verpflichtet. Voraussetzung ist, dass wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform 
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(z. B. E-Mail oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht haben.  

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn Sie die Nichtzahlung zu vertreten haben. 

B1-4 Folgebeitrag  

B1-4.1 Fälligkeit  

Ein Folgebeitrag wird jeweils zu Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten 
Zeitpunkt fällig.  

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird. 

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug. 
Dies gilt nur, wenn Sie die verspätete Zahlung zu vertreten haben.  

Sind Sie mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, sind wir berechtigt, Ersatz des 
uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.  

B1-4.3 Mahnung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Sie in Textform (z. B. E-
Mail oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). 
Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zugang der 
Zahlungsaufforderung betragen.  

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die rückständigen Beträge des 
Beitrags im Einzelnen beziffern und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht) hinweisen.  

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein 
und sind Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags in Verzug, 
so sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei.  

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung 

Sind Sie mit der Zahlung der geschuldeten Beiträge in Verzug, können wir nach Ablauf 
der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen.  

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit 
Fristablauf wird die Kündigung wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug sind. Hierauf sind Sie bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden 
worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf veranlasst wird.  
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Unsere Leistungsfreiheit nach B1-4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen. 

B1-5 Bezahlverfahren 

B1-5.1 Ihre Pflichten 

Um den Beitrag rechtzeitig zu zahlen, ist, unabhängig von der gewählten 
Zahlungsmethode (z.B. SEPA-Lastschrift), zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für 
eine ausreichende Deckung des zu belastendenden Kontos zu sorgen. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 
(z. B. E-Mail oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung von uns erfolgt. 

B1-5.2 Fehlgeschlagene Abbuchung 

Haben Sie es zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge trotz wiederholtem 
Abbuchungsversuch nicht eingezogen werden können, sind wir berechtigt, das 
vereinbarte Abbuchungsverfahren in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zu kündigen. 

Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass Sie verpflichtet sind, den 
ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz  

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht uns nur derjenige Teil des Beitrags zu, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.  

B1-6.2 Beitrag bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 

B1-6.2.1 Widerrufen Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, haben wir nur den auf 
die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil der Beiträge zu 
erstatten. Voraussetzung ist, dass wir in der Widerrufsbelehrung auf das 
Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag 
hingewiesen und Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt.  

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, haben wir zusätzlich den für das 
erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn Sie 
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen haben.  

B1-6.2.2  Treten wir wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom 
Versicherungsvertrag zurück, so steht uns der Beitrag bis zum Zugang der 
Rücktrittserklärung zu.  

B1-6.2.3  Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung von uns wegen arglistiger 
Täuschung beendet, so steht uns der Beitrag bis zum Zugang der 
Anfechtungserklärung zu.  

B1-6.2.4  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und 
dauerhaft weg, steht uns der Beitrag zu, den wir hätten beanspruchen können, wenn 
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die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem wir vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt haben.  

B1-6.2.5  Sie sind nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges 
Interesse genommen ist, nicht entsteht.  

Haben Sie ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Uns 
steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangen. 

B2 Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags 

B2-1.1 Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung  

B2-1.2.1 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien rechtzeitig 
eine Kündigung zugegangen ist.  

B2-1.2.2 Der Vertrag kann von Ihnen täglich gekündigt werden. Dies gilt auch im ersten 
Versicherungsjahr. Ihre Kündigung wird nur wirksam, wenn sie uns in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) zugegangen ist.

B2-1.2.3 Der Vertrag kann von uns jeweils zum Ende des Versicherungsjahres, frühestens 
jedoch zum vereinbarten Ablauf mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. 
Unsere Kündigung wird nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens drei Monate vor dem 
Kündigungstermin in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zugegangen ist. 

B2-1.3 Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und 
dauerhaft weg, endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu 
dem wir vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangen.  

Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die willentliche Weggabe (Verkauf, 
Verschenkung) des versicherten Fahrrades.  

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall 

B2-2.1 Kündigungsrecht  

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den 
Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung muss dem Vertragspartner in 
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Textform (z. B. E-Mail oder Brief) spätestens einen Monat nach der Zahlung, der 
Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.  

B2-2.2 Kündigung durch Sie 

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung mit ihrem Zugang bei uns wirksam. 

Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.  

B2-2.3 Kündigung durch uns  

Eine Kündigung von uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 

B3-1 Anzeigepflichten von Ihnen oder Ihres Vertreters bis zum Vertragsschluss  

B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen wir in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) 
gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn wir Sie 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 
1 in Textform stellen.  

Wird der Vertrag von einem Vertreter von Ihnen geschlossen, so sind bei der 
Anwendung von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist von Ihnen zu berücksichtigen.  

Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihnen noch Ihrem Vertreter Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.  

B3-1.2  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  

B3-1.2.1  Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1, können wir vom Vertrag 
zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein 
Versicherungsschutz.  

Wir haben jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die unrichtigen 
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben. 

Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätten.  

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, dürfen wir den 
Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig 
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oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem 
Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt haben.  

B3-1.2.2  Kündigung 

Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
können wir den Vertrag kündigen.  

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen geschlossen hätten.  

B3-1.2.3  Vertragsänderung 

Haben Sie Ihre Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und 
hätten wir bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu 
anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer von Ihnen unverschuldeten 
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als zehn Prozent oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung haben wir Sie auf Ihr 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung unserer Rechte 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung müssen wir 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir 
nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung 
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung 
der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangen, die das von uns jeweils 
geltend gemachte Recht begründen.  

B3-1.4 Unsere Hinweispflicht 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns nur 
zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) auf 
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen haben.  

B3-1.5 Ausschluss von Rechten von uns 

Wir können uns auf unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
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B3-1.6 Anfechtung  

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen. 

B3-1.7 Erlöschen unserer Rechte  

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn 
Jahre, wenn Sie oder Ihr Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
haben/hat.  

B3-2 Gefahrerhöhung    

B3-2.1 Begriff der Gefahrerhöhung 

B3-2.1.1  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung die 
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des 
Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme von uns wahrscheinlicher wird.  

B3-2.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein 
gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem wir vor Vertragsschluss gefragt haben.  

B3-2.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach B3-2.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur 
unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.  

B3-2.2 Ihre Pflichten 

B3-2.2.1 Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne unsere vorherige Zustimmung 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten.  

B3-2.2.2 Erkennen Sie nachträglich, dass Sie ohne unsere vorherige Zustimmung eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet haben, so müssen Sie uns diese 
unverzüglich anzeigen.  

B3-2.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung unabhängig von Ihrem 
Willen eintritt, müssen Sie uns unverzüglich anzeigen, nachdem Sie von ihr Kenntnis 
erlangt haben.  

B3-2.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch uns 

B3-2.3.1 Kündigungsrecht 

Verletzen Sie Ihre Verpflichtung nach B3-2.2.1, können wir den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn Sie Ihre Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.  

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, können wir unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.  

Wird uns eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 bekannt, 
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  



Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Techafull Fahrradversicherung Comfort Seite 16 von 21 

B3-2.3.2  Vertragsänderung 

Statt der Kündigung können wir ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine unseren 
Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die 
Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.  

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als zehn Prozent oder 
schließen wir die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In der Mitteilung haben wir Sie auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.  

B3-2.4 Erlöschen unserer Rechte 

Unsere Rechte zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach B3-2.3 erlöschen, wenn 
diese nicht innerhalb eines Monats ab unserer Kenntnis von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Gefahrerhöhung bestanden hat.  

B3-2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

B3-2.5.1  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so sind wir nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn Sie Ihre Pflichten nach B3-2.2.1 vorsätzlich verletzt haben. 
Verletzen Sie diese Pflichten grob fahrlässig, so sind wir berechtigt, unsere Leistung in 
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres Verschuldens entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.  

B3-2.5.2  Nach einer Gefahrerhöhung nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 sind wir für einen 
Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem uns 
die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn Sie Ihre Anzeigepflicht 
vorsätzlich verletzt haben. Haben Sie Ihre Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt B3-
2.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn uns 
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem uns die Anzeige hätte zugegangen sein 
müssen, bekannt war.  

B3-2.5.3  Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, 

(1) soweit Sie nachweisen, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt
des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

(2) wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles die Frist für unsere Kündigung
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

(3) wenn wir statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen
unseren Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen.

B3-3 Ihre Obliegenheiten  

B3-3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

B3-3.1.1  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen haben, sind: 

(1) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten
Sicherheitsvorschriften;

(2) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.
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B3-3.1.2  Rechtsfolgen 

Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die Sie vor Eintritt des 
Versicherungsfalles uns gegenüber zu erfüllen haben, so können wir innerhalb eines 
Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag fristlos 
kündigen.  

Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben.  

B3-3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Sie haben bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu 
erfüllen:  

B3-3.2.1  Sie haben nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu 
sorgen. Dabei haben Sie unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen 
sowie Weisungen einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an 
dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, haben 
Sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;  

B3-3.2.2  zusätzlich zu B3.3.2.1 gilt: 

Sie haben 

(1) uns den Schadeneintritt, nachdem Sie von ihm Kenntnis erlangt haben,
unverzüglich anzuzeigen;

(2) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der
Polizei anzuzeigen;

(3) soweit möglich, uns unverzüglich jede Auskunft in Textform (z. B. E-Mail oder
Brief) zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges
unserer Leistungspflicht erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache
und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu
gestatten;

(4) von uns angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung Ihnen billigerweise
zugemutet werden kann;

(5) Steht das Recht auf unsere vertragliche Leistung einem anderen als Ihnen zu, so
hat dieser die Obliegenheiten nach B3.3.2.1 und B3.3.2.2 ebenfalls zu erfüllen –
soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

B3-3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

B3-3.3.1  Verletzen Sie eine Obliegenheit nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, sind wir von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres 
Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu 
beweisen.  

B3-3.3.2  Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, sind wir nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen haben.  
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B3-3.3.3  Wir bleiben zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt haben. Dies gilt auch, wenn Sie nachweisen, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt 
haben.  

B4 Weitere Regelungen 

B4-1 Subsidiarität 

Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen 
beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor.  

B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 

B4-2.1 Form, zuständige Stelle  

Die für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag 
betreffen und die unmittelbar uns gegenüber erfolgen, sind in Textform (z. B. E-Mail 
oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem 
Vertrag etwas anderes bestimmt ist.  

Erklärungen und Anzeigen sollen an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständige bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen 
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen. 

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung 

Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den 
Fall einer uns nicht angezeigten Namensänderung.  

B4-3 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung 
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis 
gleich.  

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, zählt bei 
der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang unserer in 
Textform (z. B. E-Mail oder Brief) mitgeteilten Entscheidung beim Anspruchsteller 
nicht mit.  

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs.   
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B4-4 Örtlich zuständiges Gericht 

B4-4.1 Klagen gegen uns  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz von uns oder unserer für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung.  

Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung 
Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Niederlassung oder Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.  

Verlegen Sie jedoch nach Vertragsschluss Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Niederlassung, 
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.  

B4-4.2 Klagen gegen Sie 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach Ihrem Sitz, dem Sitz Ihrer Niederlassung oder Ihrem Wohnsitz; 
fehlt ein solcher, nach Ihrem gewöhnlichen Aufenthalt. Ist der Wohnsitz oder 
gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie 
nach dem Sitz von uns oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung.  

B4-5 Anzuwendendes Recht  

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

B4-6 Embargobestimmung 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz 
nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-
, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten 
von Amerika erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche 
Rechtsvorschriften entgegenstehen.  

B4-7 Übergang von Ersatzansprüchen 

B4-7.1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf uns 
über, soweit wir den Schaden ersetzen. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil 
geltend gemacht werden. Richtet sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine Person, mit der 
Sie bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft leben, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich 
verursacht.  
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B4-7.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und 
nach Übergang des Ersatzanspruchs auf uns bei dessen Durchsetzung durch uns 
soweit erforderlich mitzuwirken.  

Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als wir infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen können. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit tragen Sie.  

B4-8 Repräsentanten 

Sie müssen sich die Kenntnis und das Verhalten Ihrer Repräsentanten zurechnen 
lassen. 

B4-9 Beitragsanpassung 

B4-9.1 Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der in unseren Kalkulationsunterlagen 
niedergelegten Beitragsfaktoren (z. B. Schaden- und Kostenaufwand, 
Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine ausreichend große Anzahl 
gleichartiger Risiken eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der anerkannten 
Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik ermittelt. 

Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den Tarifmerkmalen, 
die sich aus unserem Tarif und aus sonstigen Vereinbarungen ergeben. Tarifmerkmale 
sind alle Informationen, die wir zur Bestimmung des versicherten Risikos und zur 
Berechnung des Beitrages im Antrag abfragen und im Versicherungsschein 
dokumentieren. 

B4-9.2 Wir überprüfen mindestens alle fünf Jahre unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Werte der letzten drei Kalenderjahre, ob sich die von uns kalkulierten Werte der 
einzelnen Bestandsgruppen bestätigt haben. Unternehmensübergreifende Daten 
dürfen für den Fall herangezogen werden, dass eine ausreichende Grundlage 
unternehmenseigener Daten nicht zur Verfügung steht. 

B4-9.3 Bei einer Abweichung sind wir zu Beginn jedes Versicherungsjahres, zu dem wir ein 
ordentliches Kündigungsrecht haben, berechtigt, den für bestehende Verträge 
geltenden Beitrag, auch soweit dieser für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart 
ist, für die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen, wenn 

B4-9.3.1  die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen Beitragsfaktoren 
beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten Beitragsanpassung eingetreten sind 
und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren und 

B4-9.3.2  die Abweichung mindestens drei Prozent beträgt (Bagatellgrenze). 
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Der neue Beitrag ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der 
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen Werten 
angemessen anzupassen und darf nicht höher sein als der Beitrag des Tarifs für neu 
abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem 
Deckungsumfang. Ist der Beitrag nach der festgestellten Abweichung zu senken, so 
sind wir dazu verpflichtet. 

B4-9.4 Steht uns zum Ende eines Versicherungsjahres kein ordentliches Kündigungsrecht zu, 
dürfen wir den Beitrag nach obigen Grundsätzen zu Beginn eines neuen 
Versicherungsjahres nur anpassen, wenn und soweit der kalkulierte Schaden- und 
Kostenaufwand von den tatsächlichen Werten abweicht. Die weiteren 
Beitragsfaktoren bleiben bei einer solchen Anpassung außer Betracht. 

B4-9.5 Der neue Beitrag wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. Für eine 
Beitragserhöhung gilt dies aber nur, wenn wir Ihnen in Textform (z. B. E-Mail oder 
Brief) 

(1) die Beitragserhöhung unter Hinweis auf den Unterschied zwischen altem und
neuem Beitrag einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und

(2) Sie über Ihr Recht nach B4-9.7 belehrt haben.

B4-9.6 Liegen die berechneten Beitragsänderungen unterhalb der Bagatellgrenze (B4-9.3.2), 
sind die festgestellten Abweichungen bei der nächsten Beitragsanpassung zu 
berücksichtigen. 

B4-9.7 Bei Erhöhung des Beitrages können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen. Andernfalls wird der 
Vertrag mit dem geänderten Beitrag fortgeführt. 
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